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Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Oppenheim 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Oppenheim 
 

am Mittwoch, den 27.07.2022, 19:00 Uhr, 
 

im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes, Sant Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim 
 
höflich ein. 
Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, bitte ich Sie, Ihren Vertreter bzw. Ihre Vertreterin 
zu benachrichtigen. 
 
Tagesordnung: 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1. Sachstand offene Fragen Jahresabschluss 2018  

 
Öffentlicher Teil 
 
1. Prüfung Jahresabschluss 2019 

 
1.1 Steuer, insbesondere Gewerbesteuer 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1.1.1 Einzelbelegprüfung 
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Öffentlicher Teil 
 
1.1.2 Beschlussfassung 

 
1.2 Kitas 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1.2.1 Einzelbelegprüfung 

 
 
Öffentlicher Teil 
 
1.2.2 Beschlussfassung 

 
1.3 Energieaufwendungen 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1.3.1 Einzelbelegprüfung 

 
 
Öffentlicher Teil 
 
1.3.2 Beschlussfassung 

 
1.4 Unterhaltungsaufwendungen 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
1.4.1 Einzelbelegprüfung 

 
 
Öffentlicher Teil 
 
1.4.2 Beschlussfassung 

 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 

 
3. Beratung über die Entlastung 

 
4. Mitteilungen 

 
5. Anfragen 
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Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 werden nachgereicht bzw. erfolgen als Tischvorlage. 
 
 
Beim Betreten und Verlassen des Sitzungsortes gilt weiterhin Maskenpflicht (Medizinische 
Maske oder FFP2 Maske). Auf das Tragen einer Maske kann an einem fest zugeteilten Platz bei 
Wahrung des Abstandsgebotes verzichtet werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  Ausgefertigt: 
  Verbandsgemeindeverwaltung 
  Rhein-Selz 
  Im Auftrag: 

gez. Patricia Mathäs   
Vorsitzende  (gez. Scholz) 

 


